
Betriebsausschuss Städt. Entwässerungseinrichtungen 23.01.2013, Nr. BAStE 2013/01  - 1 - 

 

Betriebsausschuss Städt     

23.01.2013     

BAStE 2013/01     

 

 Geschäftsstelle Gemeinderat 

 Schriftführerin: Maria Jäger 

 

 

 

Ergebnisprotokoll Betriebsausschuss Städt. 
Entwässerungseinrichtungen 
23.01.2013, Nr. BAStE 2013/01 
 

 
Öffentlich 

1. Kanalhausanschlüsse und Kanalunterhaltung 2013 
- Sachbeschluss 
Vorlage: DS 2013/007 

  

Beratungsergebnis: einstimmig beschlossen 

Ja 10   

 

Beschluss: 

 

1. Der Ausführung der Kanalhausanschlüsse und der Kanalunterhaltung als Jahres-

auftrag 2013 wird zugestimmt. 

2. Die Gesamtkosten in Höhe von 150.000,00 € werden, vorbehaltlich der Genehmi-

gung des Wirtschaftsplanes 2013 durch das Regierungspräsidium, über den Wirt-

schaftsplan der städtischen Entwässerungseinrichtung 2013 finanziert. 
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2. Erschließung Baugebiet "St. Georgstraße" in Untereschach 
- Sachbeschluss 
- Beratung im ORE am 22.01. 
- Vorberatung 
Vorlage: DS 2013/008 

  

Beratungsergebnis: einstimmig beschlossen 

Ja 10   

 

Beschlussvorschlag an den Gemeinderat: 

 

1.  Das Baugebiet "'St. Georgstraße" wird entsprechend der Planung des Ingenieurbü-

ros Kohler vom 22.10.2012 erschlossen. 

2.  Die Verwaltung wird beauftragt, die Erschließung auf der Basis der vorgelegten Pla-

nung öffentlich auszuschreiben und umzusetzen. 

3.  Die Erschließungskosten betragen für den 

  Straßenbau    306.000 Euro 

  Kanalbau     200.000 Euro 

4. Finanzierung der Erschließungsarbeiten 

Die Finanzierung des Straßenteilausbaus in Höhe von 270.000,- € erfolgt über die 

Finanzposition 2.6301.9500.000-4240 des Haushaltsplanes. Hier stehen aus den 

Vorjahren Haushaltsmittel in Höhe von 270.000 Euro zur Verfügung.  

 

Die Finanzierung der Kanalbauarbeiten erfolgt über den Vermögensplan 2013 der 

städtischen Entwässerungseinrichtung. Die Mehrausgaben können durch Umschich-

tungen bei anderen Maßnahmen im Vermögensplan kostenneutral finanziert werden: 

 

5. Die Ingenieurleistungen für den Straßen- und Kanalbau werden auf der Grundlage 

der Honorarordnung für Architekten und Ingenieure an das Büro Kohler, Berg, ver-

geben.  

 

 

3. Bekanntgaben, Verschiedenes 
- ggf. Tischvorlage 

  

 

 

 

Verteiler: 

1. Stadträte 

2. alle städt. Ämter 

3. Presse 

 

Geschäftsstelle Gemeinderat 

25.01.2013 

 

gez. Maria Jäger 
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